
  

 

 

LANDRATSAMT REUTLINGEN 
Den 27.10.2015 

KT-Drucksache Nr. IX-0182 

 für den Sozial-, Schul- und Kultur-
ausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Verwaltungsausschuss 
-nichtöffentlich- 
 
für den Kreistag 
-öffentlich- 
 
 

 
 
Haushalt 2016;  
Zuwendungsvereinbarung für das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen 
Reutlingen 

 
 
Beschlussvorschlag: 

 
1. Die Verwaltung wird ermächtigt, mit dem Landestheater Württemberg-Hohenzollern 

Tübingen Reutlingen (LTT) eine Zuwendungsvereinbarung für die Jahre 2016 bis 2018 
mit einem Zuschuss für das Jahr 2016 in Höhe von 12.000,00 EUR und (wie bei den 
anderen Zuschussempfängern) mit einer Dynamisierung in Höhe von 2 % für die Jahre 
2017 und 2018 abzuschließen. Die Dynamisierung in den Jahren 2017 und 2018 er-
folgt unter dem Vorbehalt der Bereitstellung der Haushaltsmittel. 

 
2. Der weitergehende Antrag auf Dynamisierung in Höhe von 3 % für die Jahre 2017 und 

2018 wird abgelehnt. 
 
 
Aufwand/Finanzielle Auswirkungen: 

 
Gesamtaufwand/Gesamtinvestition:  Anteil Landkreis: 12.000,00 EUR 

Teilhaushalt: 3 
Produktgruppe: 26.10 

Im Haushaltsplanentwurf 
veranschlagte HH-Mittel: 

12.000,00 EUR  

 
 
Sachdarstellung/Begründung: 

 
1. Das Landestheater Württemberg-Hohenzollern Tübingen Reutlingen beantragt die Er-

höhung des Zuschusses für das Jahr 2016 auf 12.000,00 EUR (Anlage). Für die Jahre 
2017 und 2018 wurde eine Erhöhung des Zuschusses um 3 % in Höhe einer angenom-
menen Tarifsteigerung beantragt. 

 
2. Die Verwaltung befürwortet die Erhöhung des laufenden Zuschusses für das Jahr 2016 

auf 12.000,00 EUR, dies entspricht einer Dynamisierung um gerundet 2 %. Für die Jah-
re 2017 und 2018 ist wie in den Vorjahren und wie bei den anderen Zuschussempfän-
gern eine Dynamisierung von jeweils 2 % vorgesehen. 

 
3. Der weitergehende Antrag des Landestheaters Württemberg-Hohenzollern Tübingen 

Reutlingen wird abgelehnt, da es sich beim Zuschuss des Landkreises um keinen reinen 
Personalkostenzuschuss handelt und für die Jahre 2017 und 2018 auch noch nicht be-
kannt ist, wie die Tarifsteigerungen ausfallen werden. 
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